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«Vollzug der Gesetze und liberalen 
Markt miteinander verheiraten» 

Finanzplatz: Regierung verabschiedete Verordnung zum Sorgfaltpflichtsgesetz 
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Regierungschef Mario Frick betonte, dass die neue Verordnung die 
Sorgfaltspßicht mit dem liberalen Markt verheirate. 

«Kriminelle Geldwäscher 
sollen ab dem 1. Januar 
keine Chance mehr ha
ben», betonte der Regie
rungschef an der gestri
gen Medienorientierung. 
Diese Aussage tätigte Ma
rio Frick aus dem Um
stand heraus, dass mit der 
Verabschiedung der Ver
ordnung zum Sorgfalts
pflichtgesetz nun alle 
Massnahmen erfüllt seien, 
um einen sauberen Fi
nanzplatz zu garantieren. 
An der Begleiterschei
nung, dass unser Land auf 
der schwarzen Liste steht, 
wird sich aber bis zum 
Frühling nichts ändern. 

Peter Kindle 

Die Verordnung z u m  Sorgfalts
pflichtgesetz, welche die Regie
rung gestern verabschiedete, 
sei «scharf, aber handhabbar», 
erklärte Regierungschef Mario 
Frick den Medien. «Der Spagat 
ist uns  gelungen». Einerseits sei 
eine hohe Sorgfaltspflicht ge
währleistet, andererseits könne  
das bis anhin liberale System 
für  Finanzintermediäre weiter
geführt werden. 

Regierungschef Mario Frick 
erklärte, dass der  Gesetzge-
bungsprozess im Finanzdienst
leistungsbereich mi t  dem Erlass 
dieser Verordnung vorerst ab 
geschlossen sei. Die Vernehm
lassung der  Verordnung sei 
kurz, aber sehr  konstruktiv ver 
laufen u n d  die Ziele, nämlich 
hihe Standards, hoher  Konsens 
u n d  hohe Anforderungen a n  
die Umsetzung der  Finanzinter
mediäre sei gewährleistet. 

Regierungschef Mario Frick 

erklärte, dass die gesetzgeberi
schen Tätigkeiten Liechten
steins auch die Einhaltung der 
sogenannten «Wolfsberger 
Richtlinien» erfülle. Die Wolfs
berger Richtlinien wurden v o n  
e l f  international operierenden 
Grossbanken erarbeitet, deren 
Ziel e s  war, einen Massstab 
für die Handhabe der  «know-
yoar-customer-rule» z u  defi
nieren. Die Wolfsberger Richt
linien stellen keine staatlichen 
Regelungen auf, sondern ver 
suchen, im Sinne einer Vorbild
wirkung aus dem wirtschaftli
chen Bereich heraus Standards 
zu formulieren, welche dann  j e  
nach Gutdünken in staatliches 
Recht transferiert werden k ö n 
nen .  

Vollzug und Gesetz
gebung gewährleistet 

Mit der neuen Sorgfalts
pflichtverordnung habe die Re
gierung die rechtlichen Details 
für den Vollzug des Sorgfalts
pflichtgesetzes geregelt, be ton
t e  Regierungschef Mario Frick. 

Bereits vergangene Woche sei
en d i e  organisatorischen Vor
aussetzungen für die Gewähr
leistung des Vollzugs der  Geset
ze  geschaffen worden. Die so
genannte  FIU (Financial Intelli-
gence Unit), also «der öffentli
che Geheimdienst», wie Regie
rungschef Mario Frick diese 
Aufsichtsbehörde zu umschrei
ben pflegt, aber auch  der  Aus
bau des Amtes für  Finanz
dienstleistungen würden den 
organisatorischen Bereich s i 
cherstellen. 

Vollzug als 
entscheidender Punkt 

Roland Müller, Leiter des 
Amtes Für Finanzdienstleistun
gen, erklärte, dass für einen 
funktionierenden Finanzplatz 
alleine gesetzliche Grundlagen 
nicht ausreichen, sondern dass 
auch der  Vollzug der  Gesetze 
wichtig ist. Um diesen Vollzug 
in Zukunft  sicherstellen z u  
können, seien neue Stellen bei 
der  Landespolizei, der  Staats
anwaltschaft und  dem Landge
richt geschaffen worden. Eben
so habe es eine Umstrukturie
rung im Rechtsdienst gegeben. 
Während das Amt  für Finanz
dienstleistungen mit der  Abtei
lung für Sorgfaltspflicht u n d  
Compliance für die Aufsicht 
und  d ie  Einhaltung des Sorg
faltspflichtgesetzes zuständig 
sei u n d  zudem die Eingänge der 
Meldungen zu verwalten habe, 
sei es die Aufgabe der  FIU, erste 
Analysen aus den Daten der 
eingegangenen Meldungen ab
zuklären. In diesem Bereich ar
beite die FIU in engem Infor
mationsaustausch mit  auslän
dischen Behörden zusammen 
und  habe  auch Zugriff zu den 
nötigen Datenbanken. 

Noch eine Verordnung 
Entgegen den Ausführungen 

von  Regierungschef Mario 
Frick, der feststellte, dass der 
Gesetzgebungsprozess im Be-

Roland Müller, Leiter des Amtes f ü r  Finanzdienstleistungen: «Ab 
dem I. Januar wird ein neues Regime herrsehen». 

reich des Finanzplatzes abge
schlossen sei, erklärte Roland 
Müller, dass für  die Tätigkeit 
der FIU noch eine Verordnung 
geschaffen werden müsse, u m  
die Grundlagen für die Tätig
keit zu definieren. Dies soll, so 
Mario Frick, noch v o r  Weih
nachten erfolgen. 

Des Weiteren erklärte Roland 
Müller, dass es  ein Rundschrei
ben mit «Auslegungsgrundsät
zen» für die neue Verordnung 
zum Sorgfaltspflichtgesetz ge
ben werde. Zudem sei die Wirt
schaftsprüfervereinigung der
zeit mit der  Ausarbeitung eines 
sogenannten «Prüfprogram
mes» beschäftigt, u m  eine Art 
Checkliste anzufertigen, nach 
welcher alle Betroffenen vorge
hen können.  Auch die 
Treuhändervereinigung rief  der 
Leiter des Amtes für Finanz
dienstleistungen dringend dazu 
auf, Richtlinien für die Mitglie
der auszuarbeiten. Roland Mül
ler stellte zudem in Aussicht, 
dass spätestens im Frühjahr ein 

neues Regime herrschen wird», 
d a  n u n  alle Grundlagen v o r 
handen seien. 

Marcus Rick, Ressortsekretär 
des Regierungschefs, stellte die 
neue Verordnung in ihren 
Grundzügen vor. Wichtigste 
Kernpunkte in der  Verordnung 
sind die Definitionen über die 
interne Organisation der Finanz
intermediäre, die Wahrneh
mung  der  Sorgfaltspflichten 
u n d  die externe materielle Kon
trolle der  Erfüllung dieser 
Sorgfaltspflichten. 

«Schub für den Vollzug» 
Die neue Verordnung zum 

Sorgfaltspflichtgesetz sei fiir 
Liechtenstein n u n  ein «grosser 
Schub für den gesetzlichen 
Vollzug», betonte Regierungs
che f  Mario Frick zusammen
fassend. Einerseits sei ein wich
tiger Faktor, dass unser Land 
a m  bestehenden Bankgeheim
nis festhalte u n d  dennoch mit 
dem Erlass dieser Verordnung 
«hohe Qualität u n d  ein liberlaes 

Ressortsekretär Marcus Rick stellte die Verordnung inhaltlich vor. 

Kommentar z u  den Gesetzen 
u n d  Verordnungen im Bereich 
des Finanzplatzes publiziert 
werden soll. 

«Es wird ein neues 
Regime herrschen» 

Neben der  formellen Kontrol
le im Bereich der  Sorgfalts
pflicht kommt mit der neuen  
Verordnung, welche nun  das  
bereits verabschiedete Gesetz 
praktikabel machen soll, e ine 
materielle Komponente dazu.  
Mit einer sogenannten System
prüfung soll ermittelt werden 
können,  ob die OrganiSations-
abläufe bei den Finanzinterme
diären stimmen u n d  ob das be 
triebsinterne Kontrollbewusst-
sein ausreicht. Zusammenfas
send stellte Roland Müller fest, 
dass Liechtenstein n u n  über e i -
n6n «Top-Standard verfügt» 
u n d  dass «ab dem 1. Januar  ein 

Weltweite Zusammenarbeit verbessern 
Konferenz in Palermo zur Konvention gegen das transnationale organisierte Verbrechen 

Gemäss Beschluss d e r  Regie
r u n g  werden  Regierungschef 
Mario Frick u n d  Ressortse
k re t ä r  Marcus Rick a n  d e r  U n 
terzeichnungskonferenz i n  
Palermo v o m  12.-15.  Dezem
b e r  2 0 0 0  zu r  Konvent ion g e 
g e n  d a s  t ransnat ionale  o r g a 
nisier te  Verbrechen t e i lneh
m e n .  

Der Regierungschef wird un te r  

Vorbehalt der  Ratifikation die 
Konvention unterzeichnen. 

Bei der  Konvention handelt 
es  sich zum einen u m  ein glo
bales Rechtshilfeübereinkom
men. Die weltweite Zusammen
arbeit soll verbessert werden, 
u m  kriminelle Gruppierungen, 
deren Aktivitäten mehrere 
Staaten betreffen, wirksamer 
bekämpfen z u  können, zum 
zweiten spielt die Vorbeugung 

eine wichtige Rolle. Zu diesem 
Zweck werden die Vertrags
staaten verpflichtet, gewisse 
Aktivitäten, welche häufig mit 
dem organisierten Verbrechen 
in Zusammenhang stehen, u n 
ter Strafe z u  stellen. Es sind 
dies Geldwäsche, Korruption 
u n d  Behinderung der  Justiz. 
Diverse Formen der  Beteiligung 
a n  solchen Aktivitäten sowie 
die Unterstützung der  Bege

hung  schwerwiegender Verbre
chen durch das  organisierte 
Verbrechen sollen ebenfalls be
straft werden. A u f  der  Basis der  
Kriminalisierung sölcher Hand
lungen in den einzelnen Staa
t en  wird die Zusammenarbeit  
in  den verschiedenen Stadien, 
d.h. bei Ermittlungen, Strafver
folgung und  Gerichtsverfahren 
(Sowie eventuell bei der  Über
stellung verurteilter Personen) 

verstärkt. Die verbesserte Zu
sammenarbeit  bezieht sich also 
nicht nu r  a u f  den justiziellen, 
sondern auch a u f  den polizeili
chen Bereich, wobei in diesem 
zweiten Bereich die Bestim
mungen der  Konvention weni 
ger  weit gehen und  offener for
muliert sind. .Die Konvention 
soll bestehende bilaterale und  
multilaterale Abkommen e r 
gänzen. (paß) 

NACHRICHTEN 

Herbsttagung des 
EFTA-Mlnlsterrats 
A m  12./13. Dezember findet in 
Genf die ordentliche Herbst
tagung des EFTA-Rats auf  
Ministerebene s t a t t  A n  die
sem Treffen werden Vertreter 
aller EFTA-Länder (Island, 
Liechtenstein, Norwegen und  
Schweiz) teilnehmen. Liech
tenstein wird durch Regie-
rungsrätin Andrea Willi ver
treten sein. Die EFTA-Minis-
t e r  werden EFTA-inteme 
Angelegenheiten (u.a. A n 
passung der  EFTA-Konven-
tion), die Beziehungen der 
EFTA-Länder zur  EU, insbe
sondere im Rahmen des  
EWR-Abkommens, sowie 
die Entwicklung der  Zusam
menarbeit  mit  den Partner
ländern diskutieren. Im 
Weiteren werden die laufen
d e n  Verhandlungen mit  
Chile, Kanada und  Kroatien 
sowie die möglichen 
zukünftigen Freihandelsver
handlungen mit Südafrika 
u n d  potentiellen Partnerlän
dern im asiatischen Raum 
wie z.B. Singapur erörtert. 
Anlässlich dieser Herbstta
g u n g  werden zudem Zu-
sammenarbeitserklärungen 
mit  dem Wirtschaftsverbund 
Mercosur (bestehend aus  
den vier Ländern Brasilien, 
Argentinien, Paraguay und  
Uruguay) u n d  der  Republik 
Jugoslawien unterzeichnet. 
Die EFTA-Minister werden 
auch  mit den  EFTA-Parla-
mentariern zusammentref
fen. Im EFTA-Parlamenta-
rierausschuss wird Liechten
stein durch Otto Büchel ve r 
treten sein. (paß) 

R E K L A M E  

System miteinander verheira
ten kann». 

Schwarze Liste bleibt 
mindestens bis Frühling 

Liechtenstein wird, obwohl 
die gesetzgeberischen Schritte, 
wie auch der Vollzug nun  nach 
den Aussagen der  Regierung ge 
währleistet sind, weiterhin auf  
der  schwarzen Liste der FATF 
verbleiben. Mario Frick kann fiir 
diesen negativen Beigeschmack 
keine Gründe nennen, jedoch 
konnte sich der  Regierungschef 
durchaus vorstellen, dass die 
verantwortliche FATF noch «auf 
eine Etablierung von Gesetz und  
Vollzu wartet». 

Ein mögliches «Delisting», a l 
so ein Verschwinden Liechten
steins von  der  schwarzen Liste, 
könne  im Januar,  Mai oder J u 
ni stattfinden. «Vieles spricht 
dafür, dass es Frühling wird». 
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Eröffnungsangebot 
(güllig solange Vorrat) 
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nur  Fr. 9 9 0 . -
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Sortiment 1 0 %  Warenrabatt 
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